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Bedeutung der EU-Verordnung für die Gießereiindustrie 

I. Eine Registrierung im Hinblick auf die von den Gießereien eingesetzten Schrotte und die anfallenden Gießereikupolofenschlacken ist nicht erforderlich, da es sich hierbei um Sekundärstoffe handelt, die von der REACH-Verordnung privilegiert werden.

Gemäß Artikel 2.7 lit. d) der REACH-Verordnung gilt die Registrierungspflicht nicht für solche Stoffe in Zubereitungen oder Erzeugnissen, die in der Gemeinschaft zurückgewonnen werden, vorausgesetzt, zwischen Primär- und Sekundärrohstoff herrscht Stoffgleichheit (Stoffidentität) und der Ausgangsstoff wurde bereits einmalig in der EU durch einen Hersteller oder Importeur registriert.

Sinn und Zweck dieser Regelung ist die Privilegierung von Sekundärrohstoffen wie den im Schrott enthaltenen Metallen, deren stoffliche Identität auch im Rahmen des Recyclingprozesses erhalten bleibt. 
· Im Falle der in dem eingesetzten Schrott enthaltenen Metalle sind die beiden oben genannten Voraussetzungen – Stoffidentität und Registrierung der hochtonnagigen Stoffe durch Hersteller bzw. Importeure – gegeben, so dass eine Registrierung der „Schrotte“ weder erforderlich noch rechtlich möglich ist. Vielmehr bedeutete eine weitere Pflicht zur Registrierung des durch Recycling gewonnenen Materials eine unnötige und unangemessene bürokratische und finanzielle Belastung für die gesamte Schrott- und Recyclingindustrie ohne einen zusätzlichen informatorischen Nutzen, welche durch die in Artikel 2.7 lit. d) enthaltene Privilegierung gerade vermieden werden soll.    
· Hinsichtlich der Gießereikupolofenschlacke wurde die Registrierung angesichts der Bestrebungen der Stahlindustrie, ihre Schlacken u.a. durch REACH-Registrierung sicher in den Produktstatus zu „hieven“, auch von der Gießereiindustrie zu Beginn des REACH-Prozesses diskutiert. Im Gegensatz zu den Stahlwerkschlacken, die aufgrund immer gleicher Prozesse regelmäßig die gleiche stoffliche Zusammensatzung aufweisen, ist aufgrund der produktabhängigen Prozesse die stoffliche Schwankungsbreite bei den Gießereikupolofenschlacken jedoch sehr groß. Eine REACH-Registrierung stellte sich dementsprechend als besonders schwierig und aufwändig dar. Da die Verwertung der Gießereikupolofenschlacken auch innerhalb des Abfallregimes (s. hierzu beispielsweise auch die zukünftige sogenannte „Ersatzbaustoffverordnung“) weiterhin sicher möglich ist, wurde eine Registrierung der Gießereikupolofenschlacken daher nicht weiter verfolgt. Da die Schlacken dementsprechend weiterhin als Abfall im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes gelten, ist der Anwendungsbereich der REACH-Verordnung nicht eröffnet.   
· Auch der Umstand, dass einige Gießereien die in den Schrotten enthaltenen Metalle so wie auch Gießereikupolofenschlacke im Jahre 2008 vorregistriert haben, darf nicht zu der Annahme führen, diese seien nun – nach Ablauf der Vorregistrierungs- bzw im Hinblick auf die erste Registrierungsfrist zum Dezember 2010 – registrierungspflichtig. Im Gegenteil: Da die Vorregistrierung zu Zeiten, in denen die möglichen Pflichten der Weiterverarbeiter von Sekundärrohstoffen noch weitgehend ungeklärt schienen, eine sehr gute Möglichkeit zur Erlangung vollständiger Rechtssicherheit ohne die Begründung weitergehender Verpflichtungen darstellte, rieten sowohl die Verbände als auch die Behörden die Marktteilnehmer dazu auf, eine solche „sicherheitshalber“ durchzuführen. Dies geschah insbesondere vor dem Hintergrund, dass aus einer durchgeführten Vorregistrierung eine Pflicht zur endgültigen Registrierung eben nicht folgt.

II. Gießereien fungieren regelmäßig als „nachgeschaltete Anwender“ und sind deshalb nicht registrierungspflichtig.
Die Gießereien nehmen im Sinne der REACH-Verordnung die Rolle des sogenannten „nachgeschalteten Anwenders“ ein, d.h. sie stellen selbst keine Stoffe her, sondern setzen solche lediglich zur Herstellung ihrer Gussteile ein. Eben dieses gilt regelmäßig auch im Hinblick auf den Import von Stoffen aus Nicht-EU-Staaten: da die Gießereien ihre Materialien – bis auf wenige Ausnahmen – von in der EU ansässigen Händlern beziehen, fehlt es auch hier am „Inverkehrbringen“ von Stoffen in der EU, so dass eine Registrierungspflicht seitens der Gießereien grundsätzlich entfällt und nur beim Import der Stoffe von außerhalb der EU durch die Gießereien in Betracht kommt. Dies gilt auch im Hinblick auf die von den Gießereien hergestellten Gussteile, da lediglich Stoffe, nicht aber Erzeugnisse der Registrierung unterworfen sind. Gussteile sind per definitionem jedoch Erzeugnisse. 

III. Derzeit bestehen für die Gießereien keine besonderen Informationspflichten gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung.
Gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung sind die Hersteller von Erzeugnissen unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet, den von ihnen belieferten Kunden weitergehende stoffbezogene Informationen zur Verfügung zu stellen. Dies ist dann der Fall, wenn die sogenannte „Kandidaten- oder SVHC-Liste“ (SVHC = Substance of Very High Concern) einen als „besonders besorgniserregend“ qualifizierten Stoff aufführt, der in dem hergestellten Erzeugnis zu mehr als 0,1 Masse% vorhanden ist. Da die derzeit bestehende Kandidatenliste (aktueller Stand: 15. Dezember 2010) jedoch keinen gussteilrelevanten Stoff nennt, haben die Gießer zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationspflichten im Sinne des Artikels 33 REACH-Verordnung zu erfüllen.   
IV. Weitergabe von Stoffinformationen an die Arbeitnehmer mittels der an die REACH-Verordnung angepassten Sicherheitsdatenblätter (vgl. auch CLP-Verordnung)

Im Übrigen müssen die Gießereien die üblichen Risikomanagementmaßnahmen umsetzen. Dazu gehört unter anderem auch die Weitergabe der Sicherheitsdatenblätter, die seitens der Hersteller von Stoffen und insbesondere auch seitens der Formulierer, wie z.B. der Gießereichemie, aktuell der REACH- bzw.- auch der CLP-Verordnung angepasst werden. Vor diesem Hintergrund müssen die Gießereien auch ggf. erforderliche Maßnahmen ergreifen, die aus der Neueinstufung von Stoffen durch die GHS-Verordnung resultieren. Dies sind jedoch vornehmlich betriebsorganisatorische Maßnahmen, die beispielsweise die Lagerung oder den Arbeitsschutz betreffen, jedoch nicht in unmittelbaren Zusammenhang mit der REACH-Verordnung stehen.   
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